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Vorwort 

Niemand wird daran zweifeln, dass zum 
Schutze von Arbeitnehmern in den Betrieben 
verbindliche Regelungen erforderlich sind. 
Arbeitsbedingte Erkrankungen oder gar Un-
fälle stören betriebliche Abläufe und führen 
schließlich zu einer Belastung der sozialen 
Sicherungssysteme.  

In der Bundesrepublik Deutschland ist die 
Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz 
in den Betrieben durch eine vor rund 30 Jah-
ren geschaffene Verordnung geregelt. 

Wer ist noch nicht mit ihnen in Berührung 
gekommen, den Vorschriften zum Abstand 
des Schreibtisches zum Fenster, der Ausfüh-
rung von Abfallbehältern oder auch der Aus-
gestaltung von Toilettenräumen? 

Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen 
führte das nahezu undurchdringbare Dickicht 
von Verordnungen, Richtlinien und Regeln zu 
hohen Kostenbelastungen. 

Im Rahmen ihrer im Juli 2003 vorgestellten 
Initiative �Bürokratieabbau� hat es sich die 
Bundesregierung zur Aufgabe gemacht, die 
bisher bestehenden Vorschriften der Arbeits-
stättenverordnung auf den Prüfstand zu stel-
len und deutlich zu vereinfachen. 

Ziel der Novellierung der Arbeitsstättenver-
ordnung ist die Reduzierung der aus ihr 
resultierenden Belastungen vor allem in mit-
telständischen Unternehmen. Der Arbeits-
kreis Mittelstand der Friedrich-Ebert-Stiftung 
hat sich daher auf seiner Sitzung im März 
2004 aus aktuellem Anlass mit den Fragen 
des Arbeitsschutzes im Allgemeinen und der 
Novellierung der Arbeitsstättenverordnung im 
Speziellen auseinandergesetzt. Im Zentrum 
der Diskussion standen neben der Notwen-
digkeit einer generellen Neuordnung des 
Arbeitsschutzes vor allem auch die mittel-
standsbezogenen Konsequenzen einer No-
vellierung der Arbeitsstättenverordnung. Die 
grundlegenden Aspekte einer gesetzlichen 
Definition von Arbeitsschutzzielen, der Kon-
kretisierung dieser Schutzziele durch den 

 
�Ausschuss für Arbeitsstätten�, sowie der 
organisatorischen Ausgestaltung dieses Aus-
schusses, wurden in Bezug auf ihre Konse-
quenzen für den Mittelstand erörtert und in 
die vorliegenden Empfehlungen des Arbeits-
kreises überführt. 

Als ein wichtiges politisches Ergebnis kann 
festgehalten werden, dass sich der Staat � 
wie in so vielen Bereichen � auch aus dem 
Arbeitsschutz zurückzieht. Damit einher geht 
eine Stärkung der Selbstverwaltung der betei-
ligten Gruppen, in deren Zentrum der neu zu 
schaffende �Ausschuss für Arbeitsstätten� 
steht. 

Die Gefahr ist allerdings nicht von der Hand 
zu weisen, dass dieser Ausschuss erneut ein 
umfangreiches neues untergesetzliches Re-
gelwerk schaffen könnte, womit die ursprüng-
liche Vorgabe einer Deregulierung konterka-
riert würde. 

Des weiteren sieht die neue Regelung ein 
hohes Maß an Flexibilität vor. Diese Flexibili-
tät soll durch Zielvorgaben realisiert werden. 
Vor allem KMU sollen dabei die Möglichkeit 
erhalten, die konkrete Ausgestaltung des 
Arbeitsschutzes an die Erfordernisse und 
Möglichkeiten des eigenen Unternehmens 
anzupassen.  

Bei allen Reformbemühungen dürfen Flexibi-
lisierung und Entbürokratisierung nicht zu 
einer Niveauabsenkung des Arbeitschutzes 
führen. Flexibilisierung beinhaltet auch immer 
die Gefahr einer machtorientierten Auseinan-
dersetzung zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern, bei der elementare Arbeits-
schutzziele zu Ungunsten der Beschäftigten 
auf der Strecke bleiben könnten. Der schmale 
Grat zwischen Bürokratie und Arbeitsschutz, 
Flexibilität und Rechtssicherheit, kann nur 
dann eingehalten werden, wenn alle Akteure 
das Ziel einer Entlastung der Unternehmen 
und Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer vor Augen haben. 
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Der schmale Grat zwischen  
Entbürokratisierung und Arbeitsschutz  

Empfehlungen des Arbeitskreises Mittelstand 
 
...auf einen Blick 

 

1. Die Novellierung der Arbeitsstättenver-
ordnung sollte zum Abbau überflüssiger 
und nicht mehr zeitgemäßer Vorschriften 
im technischen Arbeitsschutz genutzt wer-
den. Durch diese Reduzierung der Re-
gulierungsdichte wird der Blick der Unter-
nehmen wieder auf die Schutzziele der 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitneh-
mer gelenkt. Eine Absenkung des Schutz-
niveaus ist den derzeitigen Entwürfen zur 
Arbeitsstättenverordnung zufolge nicht zu 
erwarten. 
 

2. Durch die gesetzliche Fixierung von Zielen 
des Arbeitsschutzes ist ein starker Anstieg 
des Beratungsbedarfs vor allem mittel-
ständischer Unternehmen in Fragen des 
Arbeitsschutzes zu erwarten. Diesem Be-
darf ist durch die Sicherstellung verfügba-
rer Beratungskapazitäten Rechnung zu 
tragen.  
 

3. Die Diskussion über den Arbeitsschutz 
sollte auch in den Unternehmen forciert 
werden. Auf diesem Wege ließe sich das 
spezifische Know-how der Belegschaft in 
Belangen des Arbeitsschutzes nutzen. Die 
Betriebsräte erscheinen � sofern im Un-
ternehmen vorhanden � als geeignete In-
stitution, die Kommunikation zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fra-
gen des Arbeitsschutzes zu unterstützen. 
Durch die aus diesem Prozess erwachse-
ne Möglichkeit einer arbeitsplatzspezifi-
schen Umsetzung des Arbeitsschutzes 
sind in den Betrieben ein geringerer Res-
sourcenverbrauch für Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes und damit zugleich Effizi-
enzgewinne zu erwarten. 
 

4. Die Stärkung der Selbstverwaltung durch 
die Einrichtung des Ausschusses für Ar-
beitsstätten wird vom Arbeitskreis Mittel-
stand unter bestimmten Umständen be-
grüßt. Durch die Einbeziehung der am 
Arbeitsschutz beteiligten gesellschaftli-

chen Gruppen und Fachvertreter kann 
arbeitsschutzrechtliches Know-how aus 
der Praxis in den Ausschuss einfließen. 
Zugleich kann auf diesem Wege die Ak-
zeptanz der vom Ausschuss zu erarbei-
tenden Technischen Regeln bei Unter-
nehmern und Arbeitnehmern gesteigert 
werden. 
 

5. Die Entsendung von Vertretern des Mit-
telstandes in den Ausschuss ist nach den 
derzeit diskutierten Entwürfen zur Arbeits-
stättenverordnung nicht vorgesehen. Zu-
dem muss die Beteiligung des Mittelstan-
des an den personellen Restriktionen der 
KMU scheitern. Der Arbeitskreis Mittel-
stand empfiehlt daher die institutionelle 
Berücksichtigung der Interessen des Mit-
telstandes. Durch die Einführung von Test-
phasen für Technische Regeln, die mit ei-
ner Evaluation der praktischen Erfahrun-
gen des Mittelstandes mit diesen Regeln 
schließen, ist eine solche Berücksichti-
gung der Interessen des Mittelstandes 
auch ohne die Entsendung eigener Vertre-
ter in den Ausschuss möglich. Nur Regeln, 
die in dieser Testphase ihre Mittelstands-
tauglichkeit bewiesen haben, sollen in das 
System des gesetzlichen Arbeitsschutzes 
in Deutschland Eingang finden. 
 

6. Die Auswahl der gesetzlichen Zielvorgaben, 
die durch Technische Regeln konkretisiert 
werden, sollte nach Maßgabe ihres Ge-
fährdungspotenziales für die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer erfolgen. 
Gesetzliche Zielvorgaben, die ein hohes 
Gefährdungspotenzial für Arbeitnehmer 
aufweisen, sollten durch den Ausschuss 
für Arbeitsstätten durch Technische Re-
geln konkretisiert werden. Zielvorgaben, 
die lediglich ein geringes Gefährdungs-
potenzial aufweisen, sollten in Verantwor-
tung der Unternehmen im jeweiligen Be-
trieb umsetzbar sein. 
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1. Einführung  

Die Diskussion um Entbürokratisierung und 
Entlastung der Unternehmen fokussiert sich 
häufig auf einzelne Felder, wie z.B. das 
Steuerrecht, Meldungen zur Sozialversiche-
rung oder den Erhalt einer Baugenehmigung. 
Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass 
in diesen Fällen ein Verfahren – sei es in 
Form einer Meldung, Erklärung oder einer 
Genehmigung – unvermeidlich ist. Dies 
schließt dann in Folge auch den Kontakt mit 
einer Behörde sowie die Notwendigkeit ein, 
sich mit den entsprechenden Vorschriften zu 
befassen. Anders sieht es im Arbeitsschutz 
aus. Hier hat der Unternehmer zunächst ein-
mal nur die Verpflichtung, die Vorschriften 
arbeitsschutzrechtlicher Regelwerke zu be-
folgen, ohne dass dessen Vorkehrungen von 
einer Behörde oder der Berufsgenossen-
schaft „genehmigt“ werden müssen. 

Dennoch darf die aus arbeitsschutzrechtli-
chen Bestimmungen resultierende Belastung 
nicht unterschätzt werden. Zwar rangiert der 
Arbeitsschutz in Bezug auf die Belastung von 
Unternehmen hinter Steuern und Sozialversi-
cherungen, jedoch muss es nachdenklich 
stimmen, wenn über 70 % der Unternehmen 
in einer Befragung des Instituts für Mittel-
standsforschung Bonn angeben, die Belas-
tung im Feld Arbeitsrecht/-schutz sei in den 
letzten fünf Jahren gestiegen bzw. stark ge-
stiegen. Dabei spielen unter anderem die 
Vorschriften über Räume und Arbeitsmittel – 
z.B. in Form der Arbeitsstättenverordnung – 
eine wichtige Rolle, die von rund 53 % der 
Befragten als hoch bzw. sehr hoch belastend 
beurteilt werden. 

Die Gründe für dieses Belastungsempfinden 
sind ebenso vielfältig, wie auch der Arbeits-
schutz insgesamt ein weites Spektrum an 
Regelungen aufweist. Um einerseits sich 
nicht in technischen Einzelfragen zu verlieren 
und andererseits aber dennoch die grundle-
genden Probleme im Arbeitsschutz nicht nur 

im abstrakten Raum zu erörtern, soll sich im 
Folgenden – nicht zuletzt aus politisch aktuel-
lem Anlass – die Diskussion an der Novel-
lierung der Arbeitsstättenverordnung orientie-
ren. Dies erscheint auch deshalb zielführend, 
weil das Thema anhand dieser Novelle stell-
vertretend für andere arbeitsschutzrechtliche 
Regelwerke aufgearbeitet werden kann. 

1.1  Ursachen der Belastungen des Mit-
telstandes durch die Arbeitsstättenver-
ordnung 

Die Ursachen der aus der Arbeitsstättenver-
ordnung resultierenden Belastungen lassen 
sich unterteilen in  

§ eine hohe Inflexibilität der gesetzlichen 
Regelungen bei der Umsetzung der ar-
beitsschutzrechtlichen Vorgaben,  

§ einen hohen Detaillierungsgrad der Vor-
schriften und  

§ Regulierungen, die nur einen geringen 
Bezug zu den Schutzbedürfnissen der Ar-
beitnehmer aufweisen. 

 

ð Inflexibilität der Arbeitsstättenverord-
nung 

Die geringe Flexibilität der Regulierungen bei 
Umsetzung des Arbeitsschutzes nach Maß-
gabe der Arbeitsstättenverordnung verursa-
chen vor allem in kleinen und mittleren Un-
ternehmen überdurchschnittlich hohe Kosten. 
Zurückzuführen ist die relativ stärkere Belas-
tung von KMU im Vergleich zu größeren Un-
ternehmen auf das vielfach hohe Investitions-
volumen durch die Befolgung der Arbeitsstät-
tenverordnung. So ist beispielsweise die 
bauliche Korrektur einer fehlenden Sichtver-
bindung der Pausenräume nach außen, wie 
sie nach der geltenden Arbeitsstättenverord-
nung verbindlich vorgeschrieben ist1, mit In-
vestitionskosten verbunden, die für mittel-

                                                 
1 Vgl. § 7 Abs. 1 der aktuellen ArbStättV.  

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbst_ttv/index.html


Friedrich-Ebert-Stiftung  Arbeitskreis Mittelstand 
 
 

4 

ständische Unternehmen erhebliche finanziel-
le Probleme bedingen können. 

Zwar bietet die Arbeitsstättenverordnung den 
Unternehmen nach § 4 die Möglichkeit, sich 
durch schriftlichen Antrag bei der zuständigen 
Behörde von bestimmten Vorschriften der 
Arbeitsstättenverordnung befreien zu lassen2; 
dennoch wird von dieser Möglichkeit in der 
Praxis nur in geringem Ausmaß Gebrauch 
gemacht. Die Ursachen dieser geringen In-
anspruchnahme der Ausnahmegenehmigun-
gen können nicht zweifelsfrei identifiziert 
werden. Eine mögliche Erklärung dieses Phä-
nomens kann in dem Risiko einer Ablehnung 
der Ausnahmegenehmigung durch die zu-
ständige Behörde vermutet werden. Wird von 
den Unternehmen kein Antrag auf Ausnah-
megenehmigung gestellt, so wird eine be-
wusste Zuwiderhandlung der Unternehmen 
gegen die Vorschriften der Arbeitsstättenver-
ordnung der Arbeitsschutzverwaltung wahr-
scheinlich nicht bekannt und muss damit vom 
Unternehmen nicht zwingend korrigiert wer-
den. Diese Verfahrensweise erscheint aus 
Sicht der Unternehmen vor allem dann von 
Vorteil, wenn die nicht befolgte Vorschrift 
keinen unmittelbaren Einfluss auf die Sicher-
heit oder Gesundheit der Arbeitnehmer 
aufweist und somit keine Schadensersatzkla-
gen der Arbeitnehmer oder staatliche Sank-
tionen zu erwarten sind3. Dies bedeutet nicht, 
dass die Unternehmen Bestimmungen zum 
Arbeitsschutz in Gänze ablehnen. Vielmehr 
differenzieren Unternehmer zwischen � ihrer 
Ansicht nach � wichtigen Schutzvorkehrun-
gen und nicht unbedingt erforderlichen Vor-
schriften. 

                                            
2 Der Kommentar von Landmann/Rohmer beschreibt die 

theoretisch existente Möglichkeit, sich durch schriftlichen 
Antrag von nahezu allen Regelungen ArbStättV befreien zu 
lassen. Vgl. Landmann/Rohmer, Stand Mai, 2003, 660, 36i. 

3 Beispielhaft sei auf einen Verstoß des Unternehmers gegen 
die vorgeschriebene Anzahl und konkrete Anordnung der 
vorzuhaltenden Toilettenanlagen nach § 37 ArbStättV ver-
wiesen. 

! Hohe Anzahl an Detailvorschriften 

Die hohe Anzahl der Detailvorschriften in der 
Arbeitsstättenverordnung und in den zugehö-
rigen ASR erschwert die Information der Un-
ternehmen über die umzusetzenden Vor-
schriften im Arbeitsschutz. Zwar stellen die 
Innungen und Berufsgenossenschaften den 
ihnen angeschlossenen Unternehmen zahl-
reiche branchenspezifische Informationen zur 
Verfügung, dennoch werden aufgrund der 
umfangreichen Regulierungen in diesem Be-
reich und dem daraus erwachsenden intensi-
ven Informationsbedarf vor allem in mittel-
ständischen Unternehmen personelle Res-
sourcen gebunden. Während in größeren 
Unternehmen die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit als beratende Institution wertvolle Hilfe-
stellungen bei der Umsetzung der Arbeits-
stättenverordnung bieten kann, ist in KMU bei 
Wahl des �Unternehmermodells�4 der Unter-
nehmer selbst für die sicherheitstechnische 
Betreuung seines Betriebes zuständig. Dieser 
zusätzliche zeitliche Aufwand des Unterneh-
mers in KMU steht für Aufgaben des Kernge-
schäftes nicht zur Verfügung und hat somit 
auch unmittelbare finanzielle Auswirkungen 
auf das Unternehmen. Auch die Bestellung 
eines externen Dienstes ist für KMU nicht 
immer eine befriedigende Alternative, da die-
se keinen Bezug zum Betrieb hat und 
dementsprechend eine nur geringe Problem-
lösungsbereitschaft mitbringt.  

Der hohe Detaillierungsgrad der Arbeitsstät-
tenverordnung manifestiert sich dabei häufig 
auch in scheinbar willkürlich festgelegten 
Grenzziehungen. Beispielhaft sei auf die vor-
geschriebene lichte Höhe von Arbeitsräu-
men5, die zuträgliche Raumtemperatur6 oder 
                                            
4 Das Unternehmermodell gestattet in Kleinbetrieben die 

Wahrnehmung der Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit durch den Unternehmer. Die Definition eines 
Kleinbetriebes wird von den jeweils zuständigen Berufsge-
nossenschaften unterschiedlich festgelegt. 

5 § 23 Abs. 2 ArbStättV schreibt eine min. 2,5 m lichte Höhe 
der Decken bei einer Grundfläche von bis zu 50 m², min. 
2,75 m bei einer Grundfläche zwischen 50 und 100 m², min. 
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die maximal zulässige Lärmbelastung7 ver-
wiesen. 

 

ð Verwirklichung des Arbeitnehmer-
schutzes in der Arbeitsstättenverord-
nung  

Verbunden mit den in der Arbeitsstättenver-
ordnung fixierten Grenzziehungen ist die Ein-
schätzung der Unternehmen, dass viele Vor-
schriften der Arbeitsstättenverordnung nicht 
dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, re-
spektive überflüssig sind. Als Beispiel einer 
solchen Regulierung kann etwa die ASR 25/1 
über die Ausgestaltung der Sitzflächen von 
Sitzgelegenheiten am Arbeitsplatz dienen. 
Die Bezugstoffe gepolsterter Sitzgelegenhei-
ten, so schreibt es die ASR „Sitzgelegenhei-
ten“ explizit vor, müssen luftdurchlässig sein8. 
Die Notwendigkeit einer solchen Regelung für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer wird von den Unternehmen 
bezweifelt. 

 

1.2  Novellierung der Arbeitsstättenverord-
nung 

 

ð Grundlage der Novellierungsinitiative 

Anstoß der Novellierung der Arbeitsstätten-
verordnung waren die vom Rat der Europäi-
schen Union erlassenen Richtlinien 
89/654/EWG, 92/58/EWG sowie 92/57/EWG 
                                                                            

3 m bei Grundfläche von 100 bis 2000 m² und schließlich 
min. 3,25 m bei einer Grundfläche von über 2000 m² vor. 
Ebenso dezidierte Vorschriften zur lichten Deckenhöhe fin-
den sich jeweils in den gesetzlichen Vorgaben zur 
Ausgestaltung der Pausenräume, Bereitschaftsräume, Um-
kleideräume und Waschräume.  

6 Vgl. § 6 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit der ASR 6/1,3 
„Raumtemperaturen“, die beispielhaft eine Unterscheidung 
zwischen überwiegend sitzenden Tätigkeiten und Bürotätig-
keiten mit jeweils differierenden Mindesttemperaturen 
vornimmt. 

7 Vgl. § 15 Abs.1 der ArbStättV.  
8 Siehe § 25 Abs. 1 ArbStättV in Verbindung mit ASR 25/1 

„Sitzgelegenheiten“.  

Teil B. In diesen Richtlinien sind verbindliche 
Mindeststandards für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Ar-
beitsstätten und auf ortsveränderlichen Bau-
stellen definiert. Diese Mindestvorschriften 
sind von den Mitgliedsstaaten in nationales 
Recht umzusetzen. 

Die europäischen Richtlinien verfolgen im 
Gegensatz zur aktuell in Deutschland gelten-
den Arbeitsstättenverordnung eine Rege-
lungssystematik, nach der Schutzziele und 
allgemein gehaltene Anforderungen, aber 
keine detaillierten Verhaltensvorgaben fest-
gelegt werden. An dieser Systematik orientie-
ren sich ebenfalls die bislang von Bundesre-
gierung und Bundesrat vorgelegten Entwürfe 
einer novellierten Arbeitsstättenverordnung 
für Deutschland. Mittels der Definition von 
gesetzlich fixierten Zielvorgaben soll den Un-
ternehmen ein größerer Handlungsspielraum 
bei der konkreten Umsetzung des Arbeits-
schutzes in den Betrieben eingeräumt wer-
den. Dieser Handlungsspielraum gestattet 
den Unternehmen die Anpassung des Ar-
beitsschutzes an die konkreten Erfordernisse 
und Rahmenbedingungen des einzelnen Be-
triebes. 

Zudem verfolgt die Bundesregierung mit der 
Novellierung der Arbeitsstättenverordnung 
das Ziel einer Reduzierung der bürokratiebe-
dingten Belastungen insbesondere  in mittel-
ständischen Unternehmen9. Neben dem deut-
lich verringerten Detaillierungsgrad der Regu-
lierungen in den Novellierungsentwürfen von 
Bundesregierung und Bundesrat ist vor allem 
auch die Reduzierung der Anzahl der vormals 
58 Paragraphen auf nunmehr 10 Einzelvor-
schriften als Zeichen der Bemühungen der 
Bundesregierung zum Abbau von Bürokratie 
zu werten. Die Reduzierung der Anzahl der 
Paragraphen geht bei genauerer Betrachtung 
jedoch nur scheinbar mit einer starken Redu-
                                                 
9 Die Novellierung der Arbeitsstättenverordnung ist Bestand-

teil der im Juli 2003 beschlossenen „Initiative Bürokratie-
abbau“, die den „Masterplan Bürokratieabbau“ als Gesamt-
strategie fortführt.  

http://www.sidiblume.de/info-rom/europa/1989/89_654f.htm
http://www.sidiblume.de/info-rom/europa/1992/92_58.htm
http://www.sidiblume.de/info-rom/europa/1992/92_57.htm
http://www.bmi.bund.de/Downloads/Masterplan.pdf
http://www.staat-modern.de/-,10008/Buerokratieabbau.htm
http://www.staat-modern.de/-,10008/Buerokratieabbau.htm
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zierung der Regulierungsdichte einher. So 
wurden in den Novellierungsentwürfen eine 
Vielzahl der Regulierungen lediglich aus dem 
Verordnungstext in den umfangreichen An-
hang übertragen.  

 

ð Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

Ein erster Entwurf zur Novellierung der Ar-
beitsstättenverordnung wurde im Mai 2003 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit (BMWA) erstellt. Auf Grundlage der 
Stellungnahmen zu diesem Entwurf von Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberverbänden, den 
Berufsgenossenschaften, sowie den im Ar-
beitsschutz tätigen Fachvertretern, wurde im 
September 2003 ein zweiter Entwurf erstellt 
und dem Bundesrat zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Im Bundesrat wurden auf Betrei-
ben des federführenden Ausschusses für 
Arbeit und Sozialpolitik, des Wirtschaftsaus-
schusses und des Ausschusses für Städte-
bau, Wohnungswesen und Raumordnung, 60 
Korrekturwünsche zu einzelnen Formulierun-
gen und Regelungen des BMWA Entwurfes 
vorgebracht. In der Sitzung des Bundesrates 
vom 28. November 2003 wurde weiterer Be-
ratungsbedarf festgestellt und die Abstim-
mung über die Annahme des BMWA-Ent-
wurfes von der Tagesordnung abgesetzt. 
Ebenfalls von der Tagesordnung genommen 
wurde in dieser Sitzung des Bundesrates ein 
vom Freistaat Bayern vorgelegter eigenstän-
diger Entwurf zur Novellierung der Arbeits-
stättenverordnung. Dieser Entwurf (im Fol-
genden: Entwurf des Bundesrates) wurde in  

der Sitzung des Bundesrates vom 12. März 
2004 nach geringfügigen Änderungen gemäß 
Artikel 80 Abs. 3 des Grundgesetzes der 
Bundesregierung zugeleitet. Am 26. Mai 2004 
wurde schließlich ein modifizierter Entwurf 
des BMWA zur Novellierung der Arbeitsstät-
tenverordnung vom Bundeskabinett be-
schlossen. 

Es ergab sich somit die Situation, dass sich 
zwei Gesetzesinitiativen zur Arbeitsstätten-
verordnung parallel im Gesetzgebungsverfah-
ren befanden. Zusammenfassend ist jedoch 
festzustellen, dass sich die inhaltlichen Diffe-
renzen der Entwürfe zur Novellierung der 
Arbeitsstättenverordnung von Bundesregie-
rung und Bundesrat im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens verringert haben. Durch die 
weitere inhaltliche Annäherung des Entwurfs 
zur Arbeitsstättenverordnung der Bundesre-
gierung vom Mai 2004 an den Entwurf des 
Bundesrates zeichnet sich bei der Novellie-
rung der Arbeitsstättenverordnung jetzt ein 
Kompromiss zwischen Bundesrat und Bun-
desregierung ab10. 

Da sich die nachfolgenden Darstellungen 
vornehmlich mit grundlegenden Aspekten der 
Novellierung der Arbeitsstättenverordnung 
auseinandersetzen, wird terminologisch nicht 
zwischen den Entwürfen unterschieden, 
wenn auf die in beiden Entwürfen verfolgte 
Regelungssystematik der gesetzlichen Fixie-
rung von Zielvorgaben im Arbeitsschutz 
abgestellt wird. Beziehen sich einzelne Aus-
führungen auf einen spezifischen Novellie-
rungsentwurf, so wird auf diesen Umstand 
gesondert hingewiesen. 

                                                 
10 Eine Beschlussfassung oder Stellungnahme des Bundesra-

tes zu diesem neuerlichen Entwurf der Bundesregierung lag 
bei Drucklegung der vorliegenden Ausarbeitungen noch 
nicht vor. 

http://www.lfas.bayern.de/technischer_as/arbeitsstaetten_plaetze/arbeitsstaetten/arbeitsstaettenverordnung/novelierung/arbstvo_entw_begr.htm
http://www.parlamentsspiegel.de/WWW/Webmaster/GB_I/I.4/Dokumentenarchiv/dokument.php?k=BBD666/03
http://www.parlamentsspiegel.de/WWW/Webmaster/GB_I/I.4/Dokumentenarchiv/dokument.php?k=BBD666/03
http://www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/arbeitsstaettenverordnung,property=pdf.pdf
http://www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/arbeitsstaettenverordnung,property=pdf.pdf
http://www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/arbeitsstaettenverordnung,property=pdf.pdf
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2. Die Empfehlungen des Arbeitskreises 
Mittelstand 

 

ð Die Novellierung der Arbeitsstätten-
verordnung zum Abbau überflüssiger 
Regulierungen nutzen 

Die aktuell geltende Arbeitsstättenverordnung 
geht in ihrer generellen Ausgestaltung auf 
das Jahr 1975 zurück. Einige dieser Konkre-
tisierungen haben ihre Schutzfunktion für den 
Arbeitnehmer verloren, andere sind durch 
den technischen Fortschritt überflüssig oder 
sogar widersinnig geworden. Ein Beispiel 
mag diese von den Unternehmen zuneh-
mend kritisierte Überregulierung im Bereich 
des Arbeitsschutzes verdeutlichen. 

Im Rahmen des § 7 Abs. 3 der Arbeitsstät-
tenverordnung zur Ausgestaltung künstlicher 
Beleuchtung wird die Nennbeleuchtungsstär-
ke von Räumen für Datenverarbeitung und 
Büroräumen für technisches Zeichnen unter-
schieden11. Da diese Trennung der Tätigkei-
ten Datenverarbeitung und technisches 
Zeichnen in Zeiten der computergestützten 
CAD Anwendungen nicht mehr aufrechter-
halten werden kann, beschreibt die Arbeits-
stättenverordnung für (mittlerweile) identische 
Tätigkeitsbereiche unterschiedliche einzuhal-
tende Nennbeleuchtungsstärken. 

Durch die Einbeziehung solcher konkretisie-
renden Vorschriften in die Arbeitsstättenver-
ordnung werden die Informationsbeschaffung 
der Unternehmen bezüglich der jeweils rele-
vanten Vorschriften maßgeblich erschwert. 
Diese Überregulierung verstellt zudem den 
Blick auf den Sinn der Arbeitsstättenverord-
nung. Nicht die Befolgung abstrakter Regulie-
rungen, sondern die Gewährleistung der Si-
cherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer an 
ihrem Arbeitsplatz soll mittels der gesetzli-
chen Vorschriften gewährleistet werden. 
                                                 
11 Vgl. ASR 7/3, Künstliche Beleuchtung.  

Die Initiative zur Novellierung der Arbeits-
stättenverordnung ist ausdrücklich zu begrü-
ßen. Die aus der gesetzlichen Fixierung von 
Zielvorgaben resultierende Flexibilität im Ar-
beitsschutz  wird vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen zu einer spürbaren 
Reduzierung der bürokratischen Belastungen 
führen. Da den Unternehmern zudem wieder 
eine größere Verantwortung im Arbeitsschutz 
zugewiesen wird, negiert der Arbeitskreis Mit-
telstand eine aus der Novellierung der Ar-
beitsstättenverordnung resultierende Niveau-
absenkung im Arbeitsschutz. 

 

ð Beratungskapazitäten in der Arbeits-
schutzverwaltung ausbauen 

Die gesetzlichen Regelungen der aktuellen 
Arbeitsstättenverordnung weisen in Gestalt 
der ASR einen sehr hohen Detaillierungsgrad 
auf. Neben der Einschränkung der unterneh-
merischen Handlungsspielräume bedingt die-
ser hohe Detaillierungsgrad jedoch ebenfalls 
den Vorteil eines hohen Maßes an Rechtssi-
cherheit für die Unternehmen. 

Befolgt ein Unternehmen bei der Implemen-
tierung des Arbeitsschutzes im jeweiligen 
Unternehmen die ASR, so gilt die „Vermu-
tungswirkung“. Diese beschreibt die An-
nahme, dass ein Unternehmer bei Befolgung 
der ASR alle notwendigen Maßnahmen zur 
Implementierung des Arbeitsschutzes ergrif-
fen hat. Die Vermutungswirkung bei Einhal-
tung der ASR gibt somit Rechtssicherheit für 
den Unternehmer in Fragen des Arbeitsschut-
zes. Schadenersatzklagen der Arbeitnehmer 
oder staatliche Sanktionen sind bei Einhal-
tung der ASR ausgeschlossen. Gerade für 
KMU sind Schadensersatzklagen der Arbeit-
nehmer ein hohes betriebswirtschaftliches Ri-
siko, das die finanzwirtschaftliche Situation 
des Unternehmens erheblich stören kann. 

Die Novellierungsentwürfe von Bundesrat 
und Bundesregierung übertragen den Unter-
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nehmern eine größere Verantwortung für die 
konkrete Umsetzung des Arbeitsschutzes im 
jeweiligen Betrieb. Diese Stärkung der Ver-
antwortung der Unternehmen bedingt neben 
der Chance zur individuellen Anpassung des 
Arbeitsschutzes an die spezifischen Gege-
benheiten des Betriebes jedoch ebenfalls 
eine Reduzierung der Rechtssicherheit auf 
Seiten der Unternehmen. Da gerade für KMU 
die Fehlinterpretation der Zielvorgaben ein 
existentielles Unternehmensrisiko bedeuten 
kann, werden diese verstärkte Anstrengun-
gen unternehmen, bereits im Vorfeld einer 
Investition die Auslegung der Zielvorgaben 
durch die staatlichen Arbeitsschutzverwaltun-
gen in den eigenen Planungen zu berück-
sichtigen. Es ist somit ein starker Anstieg des 
Beratungsbedarfs der KMU in Fragen des 
Arbeitsschutzes anzunehmen. 

In vielen Bundesländern haben die Arbeits-
schutzverwaltungen der Gewerbeaufsicht, bzw. 
der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz be-
reits in der Vergangenheit ihre Aktivitäten von 
einer vornehmlich kontrollierenden hin zu ei-
ner vermehrt beratenden Tätigkeit verlagert12. 
Die positiven Resonanzen der Unternehmen 
auf die themenspezifischen „Schwerpunktak-
tionen“ der Arbeitsschutzverwaltungen bewei-
sen ihre hohe Kompetenz im Bereich der Be-
ratung und Information von Unternehmen. 
Trotz der Ausweitung der Aktivitäten in die-
sem Segment durch die Arbeitsschutzverwal-
tung ist anzunehmen, dass die für die Bera-
tung eingesetzten Ressourcen bei stark 
ansteigendem individuellen Beratungsbedarf 
nicht ausreichen werden. 

                                                 
12 Beispielhaft sei auf die Neuausrichtung der Aufgabendefini-

tion der Arbeitsschutzverwaltung in NRW verwiesen. „Der 
staatliche Auftrag im Arbeitsschutz lautet: informieren, bera-
ten, überwachen. Diesen Dreiklang der nordrhein-westfä-
lischen Arbeitsschutzpolitik erfüllt die Arbeitsschutzverwal-
tung, indem sie ihren Gestaltungsauftrag gegenüber ihrem 
klassischen Überwachungsauftrag in den Vordergrund 
stellt.“ Siehe Landesministerium für Arbeit und Soziales 
(Hrsg.)/(2001): Wandel gestalten – gesünder arbeiten. Kon-
zept für einen zukunftsorientierten A rbeitsschutz in NRW, S. 
2.  

Eine qualitativ hochwertige Beratung der Ar-
beitsschutzverwaltung kann Rechtssicherheit 
bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes auf 
Seiten der Unternehmer und Arbeitnehmer 
herstellen und auf diesem Wege gerichtliche 
Streitigkeiten verhindern helfen. Hohe Rele-
vanz besitzt die Möglichkeit zur Information 
über Fragen des Arbeitsschutzes ebenfalls 
für Berufsgruppen, die sich aus gewerblichen 
Gründen mit Fragen des Arbeitsschutzes 
auseinandersetzen. So müssen beispielswei-
se Architekten oder Ingenieure bei der 
Bearbeitung eines Bau- oder Konstruktions-
auftrages arbeitsschutzrechtliche Restriktio-
nen berücksichtigen. Ein unzureichendes 
Beratungsangebot würde diese Berufsgrup-
pen in unverhältnismäßig starkem Ausmaß 
belasten. 

 

ð Die Diskussion über den Arbeits-
schutz in den Unternehmen fördern 

Die gesetzlichen Zielvorgaben ermöglichen 
den Unternehmern einen größeren Gestal-
tungsspielraum bei der konkreten Umsetzung 
des Arbeitsschutzes. Neben der bereits ange-
sprochenen Reduzierung der Rechtssicherheit 
bietet die novellierte Fassung der Arbeits-
stättenverordnung den Unternehmen zugleich 
auch die Chance zur Nutzung arbeitsschutz-
technischen Know-hows der Belegschaft. Auf 
diesem Wege ließen sich Regelungen zur 
Umsetzung des Arbeitsschutzes entwickeln, 
die das spezifische Gefährdungspotenzial 
einzelner Arbeitsplätze berücksichtigen. 

Durch eine solche Ausgestaltung des Ar-
beitsschutzes könnten für den einzelnen 
Arbeitsplatz nicht notwendige Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes vermieden und somit 
Ressourcen bei der Implementierung des 
Arbeitsschutzes eingespart werden. Sowohl 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes, als auch 
die Produktionsprozesse ließen sich auf die-
sem Wege im Vergleich zur aktuellen Rechts-

http://www.arbeitsschutz.nrw.de/bp/systems/strategie/download/konzeptnrw.pdf
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lage effizienter gestalten. Eine an das jeweili-
ge Unternehmen möglichst optimal ange-
passte Ausgestaltung des Arbeitsschutzes 
kann somit zum strategischen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Konkurrenten werden. 
Dazu muss in den Unternehmen nicht nur die 
Diskussion um den Arbeitsschutz intensiv mit 
allen beteiligten Gruppen geführt werden, 
sondern es sollte eine „Kultur des Arbeits-
schutzes“ im Unternehmen entwickelt wer-
den. 

Es empfiehlt sich den Unternehmen, die part-
nerschaftliche Diskussion des Arbeitsschut-
zes im Unternehmen zu forcieren und die 
Arbeitnehmer für dieses Thema zu sensibili-
sieren. Existiert im Unternehmen ein Be-
triebsrat, so kann dieser geeignet sein, das 
Gespräch zwischen Unternehmern und Ar-
beitnehmern über den Arbeitsschutz zu för-
dern und gegebenenfalls zu moderieren. 
Sollte kein Betriebsrat im Unternehmen exis-
tieren, so können die von den Innungen und 
Berufsgenossenschaften bereitgestellten In-
formationsmaterialien und Handlungsempfeh-
lungen als Grundlage einer Diskussion über 
den Arbeitsschutz dienen. 

 

ð Der Ausschuss für Arbeitsstätten - 
ein Instrument zur Stärkung der 
Selbstverwaltung 

Gesetzlich fixierte Zielvorgaben bergen die 
Möglichkeit einer Fehlinterpretation durch die 
Unternehmer. Da eine solche Fehlinterpreta-
tion die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer potenziell gefährden kann, sol-
len nach den Entwürfen von Bundesregie-
rung und Bundesrat spezifische gesetzliche 
Zielvorgaben durch den Erlass so genannter 
„Technischer Regeln“ konkretisiert werden. 
Diese Technischen Regeln sind zukünftig 
vom „Ausschuss für Arbeitsstätten“ zu erar-
beiten. Die Technischen Regeln sollen, ana-
log zum Konzept der ASR, zur Begründung 

der Vermutungswirkung dienen13 und nutzen 
dem Unternehmen als Richtschnur im Ar-
beitsschutz. Die Befolgung der Technischen 
Regeln kann einem Unternehmen somit 
Rechtssicherheit geben. Welche gesetzlichen 
Zielvorgaben der novellierten Arbeitsstätten-
verordnung im Einzelnen durch Technische 
Regeln konkretisiert werden, ist der Entschei-
dung des Ausschusses überlassen. Damit ist 
die Verantwortung für die konkrete Ausgestal-
tung des Arbeitsschutzes vom BMWA an den 
Ausschuss für Arbeitsstätten delegiert wor-
den. Da der Ausschuss für Arbeitsstätten aus 
den am Arbeitsschutzsystem beteiligten ge-
sellschaftlichen Gruppen und Fachvertretern 
zusammengesetzt ist, bedeutet diese Ver-
antwortungsübertragung eine Stärkung der 
Selbstverwaltung im Arbeitsschutz.  

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die 
Stärkung der Selbstverwaltung im Arbeits-
schutz Vorteile bringen. Durch die Einbezie-
hung der am Arbeitsschutzsystem beteiligten 
gesellschaftlichen Gruppen und Fachvertreter 
kann ein hohes Maß an arbeitsschutztechni-
schem Know-how aus der Praxis in die Arbeit 
des Ausschusses einfließen. Zur Gewährleis-
tung der Praxisorientierung der Ausschuss-
arbeit ist darauf zu achten, nicht nur 
Interessenvertreter, sondern auch unterneh-
merische Gruppen an der Erarbeitung der 
Technischen Regeln im Ausschuss zu betei-
ligen. Nur die Beteiligung der Unternehmer im 
Ausschuss kann sicherstellen, dass die vom 
Ausschuss in einem Akt der Selbstverwaltung 
verabschiedeten Technischen Regeln in den 
Unternehmen ein hohes Maß an Akzeptanz 
genießen. 

 

                                                 
13 Der von der Bundesregierung im Mai 2004 verabschiedete 

Entwurf einer novellierten Arbeitsstättenverordnung legt die 
Erarbeitung der Technischen Regeln und die Außerkraftset-
zung der ASR in die Verantwortung des Ausschuss für 
Arbeitsstätten. Es ist daher vorstellbar, dass der Ausschuss 
nach dem Entwurf der Bundesregierung für spezifische ASR 
eine Überführung in eine Technische Regel beschließt.  
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! Die Interessen von KMU im 
Ausschuss für Arbeitsstätten 
berücksichtigen 

Der Ausschuss für Arbeitsstätten setzt sich 
nach Maßgabe des Novellierungsentwurfes 
der Bundesregierung aus Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretern, sowie aus Vertretern 
der Berufgenossenschaften, der Arbeits-
schutzverwaltungen und Fachvertretern der 
Wissenschaft zusammen. Es stellt sich dabei 
die Frage, wie die spezifischen Bedürfnisse 
und Interessen der KMU im Ausschuss arti-
kuliert werden können. 

Die Interessen insbesondere kleiner Unter-
nehmen scheinen durch die geplante Beset-
zung des Ausschusses für Arbeitsstätten nur 
unzureichend vertreten zu sein. Aufgrund der 
Ehrenamtlichkeit der Arbeit im Ausschuss für 
Arbeitsstätten ist die Entsendung von Ver-
tretern mittelständischer Unternehmen in den 
Ausschuss nicht praktikabel. Mittelständische 
Unternehmen besitzen eine zu geringe Per-
sonaldecke, als dass für die Vorbereitung und 
Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses 
personelle Ressourcen ohne Aufwandsent-
schädigung bereitgestellt werden könnten. 

Der Arbeitskreis empfiehlt daher die Imple-
mentierung von institutionellen Regelungen 
zur Berücksichtigung der Interessen des Mit-
telstandes im Ausschuss. Da der Ausschuss 
für Arbeitsstätten den Novellierungsentwürfen 
zufolge seine Geschäftsordnung selbständig 
ausarbeiten und beschließen wird, obliegt 
ihm ebenfalls die konkrete organisatorische 
Ausgestaltung der Berücksichtigung der Inte-
ressen von KMU. 

Weiterhin denkbar ist die Einführung von 
�Testphasen für Technische Regeln�. Im An-
schluss an eine solche Testphase ließen sich 
die praktischen Erfahrungen des Mittelstan-
des mit den erprobten Technischen Regeln 
evaluieren. Da mittels des Internet und der 
Nutzung von E-Mail selbst in kleinen und 

kleinsten Unternehmen die notwendige Infra-
struktur zur Meldung der praktischen Erfah-
rungen mit spezifischen Technischen Regeln 
an den Ausschuss vorhanden sind, könnten 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine 
große Anzahl an KMU befragt werden. 

Die ex-post Einbeziehung der KMU bei der 
Konkretisierung der gesetzlichen Zielvorga-
ben im Arbeitsschutz ist nicht als Optimallö-
sung, sondern als second-best Ansatz zu 
bewerten. Dennoch ist auf diese Weise eine 
Möglichkeit gefunden, Fehlentscheidungen 
bei der Verabschiedung der Technischen Re-
geln � wenn auch nicht ex-ante zu verhindern 
� so doch zeitnah zu korrigieren. Zudem ist 
anzunehmen, dass bereits in der Phase der 
Erarbeitung der Technischen Regeln die Inte-
ressen der KMU verstärkt Berücksichtigung 
finden werden, wenn die Mitglieder des Aus-
schusses die Rücknahme oder Korrektur der 
Technischen Regel im Anschluss an eine 
fehlgeschlagene Evaluation der Mittelstands-
verträglichkeit einkalkulieren müssen. 

 

! Konkretisierung der gesetzlichen Ziel-
vorgaben nach Maßgabe ihres 
Gefährdungspotenzials 

Entscheidend für eine nachhaltige Entbüro-
kratisierung und Flexibilisierung des Arbeits-
schutzes ist die Vermeidung erneuter Über-
regulierung. Dazu müssen diejenigen Zielvor-
gaben, die der Konkretisierung bedürfen, von 
solchen unterschieden werden, die in alleini-
ger Verantwortung der Unternehmer umge-
setzt werden können. Dafür empfiehlt es sich, 
zur Unterscheidung der gesetzlichen Zielvor-
gaben das Kriterium des Gefährdungspoten-
zials heranzuziehen. Als Gefährdungspoten-
zial wird im Arbeitsschutz die potenzielle oder 
tatsächliche Gefährdung der Sicherheit oder 
Gesundheit der Arbeitnehmer verstanden. 

Bei gesetzlichen Zielvorgaben der Arbeits-
stättenverordnung mit hohem Gefährdungs-
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potenzial (so genannte �harte Faktoren�) em-
pfiehlt der Arbeitskreis Mittelstand die 
Konkretisierung der Zielvorgaben durch 
Technische Regeln. Im Bereich dieser harten 
Faktoren greift die alleinige unternehmerische 
Verantwortung für die konkrete Umsetzung 
des Arbeitsschutzes zu kurz, da eine unzurei-
chende Berücksichtigung des Arbeitsschut-
zes durch die Unternehmer nicht mit Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann. 

Ein Beispiel einer Zielvorgabe die den harten 
Faktoren zuzurechnen ist, stellen etwa die 
Regelungen zur Unfallgefahr durch indirektes 
oder direktes Berühren spannungsführender 
Teile bei Energieverteilungsanlagen dar14. 
Der Entwurf der Bundesregierung vom 26. 
Mai 2004 fordert �bei der Konzeption und der 
Ausführung sowie der Wahl des Materials 
und der Schutzvorrichtungen [�] Art und 
Stärke der verteilten Energie [�] zu berück-
sichtigen.� So entspricht beispielsweise die 
Auswahl von Isolationsmaterialen durch den 
Unternehmer als Ausdruck seiner Verantwor-
tung für den Arbeitsschutz aufgrund vielfach 
unzureichender Fachkenntnisse der Unter-
nehmer in diesem spezifischen Bereich dem 
Arbeitsschutzgedanken nur unzureichend.  

                                            
14 Vgl. den Anhang 1.4 �Energieverteilungsanlagen� zu den 

Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 ArbStättV. 

Zielvorgaben, die nur ein geringes Gefähr-
dungspotenzial für die Arbeitnehmer beinhal-
ten (�weiche Faktoren�), bedürfen hingegen 
nicht der Konkretisierung durch den Aus-
schuss für Arbeitsstätten. Die Verantwortung 
für die Umsetzung von Zielvorgaben mit nur 
geringem Gefährdungspotenzial sollte nach 
Ansicht des Arbeitskreises Mittelstand in die 
unternehmerische Verantwortung übertragen 
werden. Als Beispiele weicher Faktoren in 
dem Entwurf der Bundesregierung zu einer 
novellierten Arbeitsstättenverordnung mögen 
die Gestaltung und Lage der Sanitärräume15 
oder auch die Ausgestaltung der Bestuhlung 
in Pausenräumen16 dienen. In diesen Berei-
chen sind unternehmensspezifische Lösun-
gen nicht mit einer Gefährdung der Sicherheit 
oder Gesundheit der Arbeitnehmer verbun-
den und bedürfen daher auch nicht notwendi-
gerweise der Konkretisierung durch den Aus-
schuss für Arbeitsstätten. 

Aufgrund dieser Trennung von �harten� und 
�weichen� Faktoren ließe sich der Zielkonflikt 
zwischen unternehmerischer Flexibilität bei 
der Umsetzung des Arbeitsschutzes und den 
Schutzbedürfnissen der Arbeitnehmer vor 
einer Gefährdung ihrer Sicherheit oder Un-
versehrtheit überwinden. 

                                            
15 Vgl. Anhang 4.1 �Sanitärräume� zu den Anforderungen an 

Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 ArbStättV.  
16 Vgl. Anhang 4.2 �Pausen- und Bereitschaftsräume� zu den 

Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 ArbStättV.  
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     Arbeitskreis Mittelstand  

 

 
Mit dem im Dezember 2002 gegründeten Arbeitskreis Mittelstand stellt die Fried-
rich-Ebert-Stiftung erstmals ein Forum bereit, das sich ausschließlich mit den 
Belangen und Interessen der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland befasst. 
Im Arbeitskreis Mittelstand engagieren sich Unternehmer, Mittelstandsvertreter, Poli-
tiker, Wissenschaftler und Verwaltungsexperten. 
Wichtige grundlegende und zukunftsorientierte mittelständische Unternehmen betref-
fende Fragestellungen werden im Vorfeld politischer Entscheidungen aufgenommen 
und diskutiert. Bei der Erarbeitung von Lösungsansätzen steht die sozialverträgliche 
Erhaltung und Stärkung der Innovations- und Investitionsfähigkeit mittel discher 
Unternehmungen im Vordergrund. 
Der Arbeitskreis gibt sich die zu bearbeitenden Themen selbst vor. Er sieht sich als 
offenes Forum, das sich unabhängig von anderen Gremien mit Mittelstandsfragen 
beschäftigt. 
Neumitglieder, die sich mit den Aufgaben und Zielen des Arbeitskreises identifizie-
ren, sind jederzeit willkommen. 
 
 
Bislang erschienene Publikationen: 
 

Wo drückt der Schuh? - Die zehn Hauptprobleme des deutschen Mittelstands 
Bonn, Dezember 2002 (nur noch als Download verfügbar) 
 
Die Steuerpolitik durchforsten 
Ein Diskussionsbeitrag zu einer mittelstandsfreundlichen Steuerpolitik  
Bonn, März 2003 (nur noch als Download verfügbar) 
 
Die Mittelstandsfinanzierung gezielt ausrichten 
Ein Diskussionsbeitrag für ein mittelstandsfreundliches Finanzierungsumfeld 
(mit Informationen zu Basel II)  
Bonn, Juli 2003 
 
Die Wirtschaft entfesseln: Bürokratie konsequent abbauen 
Ein Diskussionsbeitrag zur Entlastung des Mittelstands  
Bonn, Dezember 2003 
 
Hartz, Agenda 2010 und andere Konzepte  
Reformbedarf und Zwischenergebnisse aus mittelständischer Sicht  
von Dr. Ulrich Cichy  
Bonn, Januar 2004 
 

 
 

http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/BERATUNGSZENTRUM/WIPO/ak_mittelstand.htm
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/BERATUNGSZENTRUM/WIPO/ak_mittelstand_dokumente.htm
http://www.fes.de/
mailto:helmut.weber@fes.de
http://www.fes.de/wirtschaftspolitik/
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